
Ausschreibung zur IPZV- Jungpferdematerialprüfung 
   zur Mitteldeutschen Körung in Prussendorf am 1.April 2010  
Gem.IPO 2007

Genehmigt von der IPZV- LV Zuchtwartin Berlin-Brandenburg Anja Schlichting

 
Veranstalter : Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt/

                       Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen

Ausrichter :    IPZV- LV Berlin-Brandenburg und IPZV-LVSachen

Datum :        1.4.2010  Beginn voraussichtlich 9.00 Uhr

Ort :             Landgestüt Sachsen-Anhalt  

                   Parkstr. 13

                   06780 Zörbig/OT Prussendorf  www.landgestuet-sachsen-anhalt.de

Richter :      Barbara Frische

                  Suzan Beuk

Nennungen :  an Ulla  Gomis-Fliss, Pariser Str. 5, 10719 Berlin, Tel : 030-8835894

                      ulla-fliss@yahoo.de

Nenngeld :    35,00 Euro

Startgeld :     30,00 Euro

Die Nennung muß auf einem IPZV Formblatt erfolgen und ein Abstammungsnachweis in Kopie ist 
beizufügen. Es werden nur vollständige und bezahlte Nennungen bearbeitet.

Konto IPZV LV Berlin-Brandenburg e.V., Stichwort: Körung Prussendorf 2010, KtoNr.: 037001069,

BLZ 10050000

Die Nennung kann auch online erfolgen  unter : www.ipzv.de

Startberechtigt sind 3-und 4- jährige reinrassige Islandpferdehengste.

Eine FEIF-ID Nr. ist zwingend vorgeschrieben und muß rechtzeitig im Vorfeld beantragt werden.

Kontakt zur FEIF ID:  Kristin Haldorsdottir, WF Registrarin  Tel: 02244-6520

                                  kristinhalldorsdottir@t-online.de

                                 Oder IPZV Geschäftsstelle

Wichtig ! Nennungen zur Körung sind nur direkt beim Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt möglich. 
Kontakt : Zuchtleitung 03931/215490  stendal@pzbb.de

 
Nennungsschluß: 15.3.2010

 
Kontakt für alle Rückfragen :Anja Schlichting (LV- IPZV) 033204/41709  AB,          lange klingeln 
lassen

                                           zucht@islandpferde-brandenburg.de

Ein ausreichender Impfschutz wird zur Sicherheit für das eigene Pferd empfohlen.

 



 
Der Reiter(Vorführer)und Pferdebesitzer haftet uneingeschränkt nach §833 BGB.

Für jedes teilnehmende Pferd muss für die Dauer der Veranstaltung eine Tierhaftung bestehen.Während der 
gesamten Veranstaltung bleibt der Reiter/Vorführer/Besitzer Tierhüter i.S.d.§834 
BGB.                                          

                                     

                                                       Anja Schlichting

                                                       Zuchtwartin IPZV-LV Berl.-Brdbg

 


